	Evangelische Landeskirche in Baden
Evangelischer Oberkirchenrat
	


(
(
Seite 3 zum Schreiben vom 21. September 2005

AZ:  21/513- 14/6663 - Vernetzung


	
Evangelischer Oberkirchenrat ( Postfach 2269 ( 76010 Karlsruhe


I.
Kirchengemeinden, Kirchenbezirke

Kirchengemeindeämter,
Verwaltungs- und Serviceämter
Sozialstationen/Diakoniestationen
sowie Diakonieverbände im Bereich der
Evangelischen Landeskirche in Baden

Evangelische Fachhochschule, Bugginger
Straße 38, 79114 Freiburg

Schulstiftung, im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, im Hause

Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden
– FACH -

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden – FACH -

Rechnungsprüfungsamt, im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen 
Kommission, im Hause

Geschäftsstelle des Gesamtausschusses,
im Hause

Mitarbeitervertretung beim EOK, im Hause

	
	Rechtsreferat                                  Abt. Arbeits- und Dienstrecht 

Blumenstraße 1-7
76133 Karlsruhe

Telefon
(0721) 9175-607
Telefax
(0721) 9175-620
AZ: 21/513 - 14/6663-Vernetzung
Sachbearbeitung: Herr Roth
 
siegfried.roth@ekiba.de
21. September 2005


Rundschreiben 7/2005

Musterdienstvereinbarung über die Nutzung und Entwicklung der EDV-Anlage
Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ergänzung zu unserem Rundschreiben 6/2005 zum Muster „Dienstvereinbarung Intranet“ über​senden wir ein Muster einer „Dienstvereinbarung über die Nutzung und Entwicklung der EDV-Anlage“. Nach Ziffer 9.1 des im letzten Rundschreiben übersandten Musters einer Dienstver​einbarung über die Einführung des landeskirchenweiten Intranets in den Dienststellen soll vor Abschluss der Dienstvereinbarung Intranet eine Dienstvereinbarung über elektronische Datenver​arbeitung abgeschlossen sein. Hierfür stellen wir das beigefügte Muster bereit. Für Rückfragen zum Muster der „Dienstvereinbarung über die Nutzung und Entwicklung der EDV-Anlage“ stehen wir gerne zur Verfügung.
Die Ausführungen der Ziffer 8.1 bis 8.4 der Dienstvereinbarung berücksichtigen die Erfordernisse anlässlich der Einführung des landeskirchenweiten Intranets. Die Befugnisse und Pflichten der DV-Koordinatoren und die des Bereiches IT des Evangelischen Oberkirchenrates zur Aufrechter​haltung des Systems des landeskirchenweiten Intranets sowie die organisatorischen Schnittstel​len zwischen den DV-Koordinatoren in dem Bereich IT sollten unverändert übernommen werden. Dies auch unter dem Hintergrund der notwendigen Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbei​ter über die mit der Einführung des landeskirchenweiten Intranets verbundenen Erfordernisse. Die Verwaltungs- und Serviceämter sowie Kirchengemeindeämter erhalten per Rundmail dieses Muster der Dienstvereinbarung und die Muster der mit Rundschreiben 6/2005 versandten Dienst​vereinbarungen als Datei zur Verfügung gestellt. Bitte stellen Sie in Ihrem Bereich sicher, dass jede Dienststelle das vorliegende Rundschreiben erhält und damit nach dem anliegenden Muster verfahren kann.

Die Musterdienstvereinbarungen Vernetzung der Landeskirche und Nutzung und Entwicklung der EDV-Anlage sowie die Nutzungs- und Sicherheitsvereinbarungen können Sie auch unter der folgenden Email-Adresse anfordern: gabriele.hartnegg@ekiba.de.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



Siegfried Roth

Anlage 
Musterdienstvereinbarung Nutzung und Entwicklung der EDV-Anlage


II.
Vermerk:
Das anliegende Rundschreiben wurde mit Herrn Schwan als Leiter des Projekts Vernetzung der Landeskirche abgestimmt. Die Rückmeldung von Herrn Mohr, ob aus arbeitssicherheitstechni​schen Gründen Änderungen in der Muster-Dienstvereinbarung noch vorzunehmen sind, wurde eingearbeitet. 


III.
Mehrfertigung von Gl. I für Referent 2, Referent 6, 6 Dö, 6 Ro, 8 Ra, 7 Li, 7 Hu, 7 Mz, 7 Sä, 7 Si, 7 Sh, 7 Ku, 7 Za, 7 Bc

IV.
Nachricht von Gl. I.
Evangelische Stiftung Pflege Schönau, Zähringerstraße 18, 69115 Heidelberg
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung


Siegfried Roth


V.
Druckauftrag


VI.
Z.d.A.

In Vertretung



Siegfried Roth

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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